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Beschlüsse des Grossen Gemeinderats Adliswil vom 18. September 2024 

1. Der Stadtrat wird verpflichtet, innert angemessener Frist die in den Erwägungen resp. 
der Motion von Bernie Corrodi (FW), Heinz Melliger (FW), Daniel Frei (FW) und Harry 
Baldegger (FW) vom 2. Februar 2022 betreffend «Sammlung von Plastikabfällen al-
ler Art auf dem Stadtgebiet und Zuführung zur Wiederverwertung» geforderten 
Massnahmen vollständig und nachhaltig umzusetzen. 

2 Die Motion betreffend «Sammlung von Plastikabfällen aller Art auf dem Stadtge-
biet und Zuführung zur Wiederverwertung» von Bernie Corrodi (FW), Heinz Melliger 
(FW), Daniel Frei (FW) und Harry Baldegger (FW) vom 2. Februar 2022 wird nicht ab-
geschrieben. 

3. Der Verkauf der Liegenschaften Kataster Nr. 7773 an die Stiftung für Altersbauten in 
Adliswil SABA für CHF 2'400'000 wird abgelehnt. 

4. Die Gemeindeordnung der Stadt Adliswil vom 26. September 2021 wird wie folgt ge-
ändert: 
Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Bst. a – j unverändert 
Bst. k  aufgehoben 
Bst. l – m unverändert 
Art. 37 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Abs. 1 Bst. a – k unverändert 
Abs. 1 Bst. l  die Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
Abs. 1 Bst. m – p unverändert 

5. Die Motion betreffend «Übertragung der Kompetenz zur Erteilung des Bürger-
rechts der Stadt Adliswil bei Personen ohne Rechtsanspruch an den Stadtrat» 
von Wolfgang Liedtke (SP), Martial Jacoma (Die Mitte), Simon Schanz (Die Mitte) und 
Daniel Schneider (GP) vom 14. Februar 2024 wird als erledigt abgeschrieben. 

6. Die Spezialkommission für Umsetzung des kant. Bürgerrechtsgesetzes wird aufgeho-
ben. 

7. Die Motion betreffend «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden» 
von Gabriel Mäder (GLP), Martial Jacoma (Die Mitte), Sebastian Huber (SVP), Urs Hu-
ber (SVP), Dominic Muri (GLP) und Sarah Tosun (Die Mitte) vom 8. Mai 2024 wird dem 
Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen. 

8. Für die Totalrevision der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats wird eine 
Spezialkommission eingesetzt. 

 
 
 
 
Adliswil, 18. September 2024 

Im Namen des Grossen Gemeinderats 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
Daniel Schneider Daniela Eggenberger 
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Rechtsmittel 
Gegen diese Beschlüsse kann beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 Horgen, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Werden mit dem Rekurs die Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte gerügt, ist der Rekurs innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an, einzureichen. Im 
Übrigen ist der Rekurs innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an, einzureichen. Die Kosten des 
Rekursverfahrens hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden 
Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, so-
weit möglich, beizulegen (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 
Abs. 1 VRG). 
 
 
 
 
 


